
 

Auszug aus dem Urheberrechtsgesetz in der Fassung der UrhG-Novelle 2006 
 
 
Vervielfältigung zum eigenen und zum privaten Gebrauch  
 
§42. 
 
[1]  Jedermann darf von einem Werk einzelne Vervielfältigungsstücke auf Papier oder einem ähnlichen 
Träger zum eigenen Gebrauch herstellen. 
 
[2]  Jedermann darf von einem Werk einzelne Vervielfältigungsstücke auf anderen als den in Abs. 1 ge-
nannten Trägern zum eigenen Gebrauch zu Zwecken der Forschung herstellen, soweit dies zur Verfolgung 
nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist. 
 
[3]  Jedermann darf von Werken, die im Rahmen der Berichterstattung über Tagesereignisse veröffentlicht 
werden, einzelne Vervielfältigungsstücke zum eigenen Gebrauch herstellen, sofern es sich nur um eine 
analoge Nutzung handelt. 
 
[4]  Jede natürliche Person darf von einem Werk einzelne Vervielfältigungsstücke auf anderen als den in 
Abs.1 genannten Trägern zum privaten Gebrauch und weder für unmittelbare noch mittelbare kommerzielle 
Zwecke herstellen. 
 
[5]  Eine Vervielfältigung zum eigenen oder privaten Gebrauch liegt vorbehaltlich der Abs. 6 und 7 nicht 
vor, wenn sie zu dem Zweck vorgenommen wird, das Werk mit Hilfe des Vervielfältigungsstückes der Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen. Zum eigenen oder privaten Gebrauch hergestellte Vervielfältigungsstü-
cke dürfen nicht dazu verwendet werden, das Werk damit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 
[6]  ......... Vervielfältigung zum eigenen Schulgebrauch  .......... 
 
[7]  ......... Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch von Sammlungen 
 
[8]  Die folgenden Vervielfältigungen sind jedoch - unbeschadet des Abs. 6 - stets nur mit Einwilligung des 
Berechtigten zulässig:  
 
1. Die Vervielfältigung ganzer Bücher, ganzer Zeitschriften oder von Musiknoten; dies gilt auch dann, 

wenn als Vervielfältigungsvorlage nicht das Buch, die Zeitschrift oder die Musiknoten selbst, sondern 
eine gleichviel im welchem Verfahren hergestellte Vervielfältigung des Buches, der Zeitschrift oder der 
Musiknoten  verwendet wird; jedoch ist auch in diesen Fällen die Vervielfältigung durch Abschreiben, 
die Vervielfältigung nicht erschienener oder vergriffener Werke sowie die Vervielfältigung unter den 
Voraussetzungen des Abs. 7 Z.1 zulässig; 

 
2. Die Ausführung eines Werkes der Baukunst nach einem Plan oder Entwurf oder der Nachbau eines 

solchen Werkes. 
 
§42a.  
 
Auf Bestellung dürfen unentgeltlich einzelne Vervielfältigungsstücke auch zum eigenen Gebrauch eines 
anderen hergestellt werden. Eine solche Vervielfältigung ist jedoch auch entgeltlich zulässig, wenn:  
 

1. Die Vervielfältigung mit Hilfe reprographischer oder ähnlicher Verfahren vorgenommen wird. 
 

2. Wenn ein Werk der Literatur oder der Tonkunst durch Abschreiben vervielfältigt wird.  
 

3. Wenn es sich um eine Vervielfältigung nach § 42 Abs 3 handelt. 



 

 
§42b.  
 
[1]  Ist von einem Werk, das durch Rundfunk gesendet, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt oder auf 
einem zu Handelszwecken hergestellten Bild- oder Schallträger festgehalten worden ist, seiner Art nach zu 
erwarten, dass es durch Festhalten auf einem Bild- oder Schallträger nach § 42 Abs. 2 bis 7 zum eigenen 
oder privaten Gebrauch vervielfältigt wird, so hat der Urheber Anspruch auf eine angemessene Vergütung 
(Leerkassettenvergütung), wenn Trägermaterial im Inland gewerbsmäßig entgeltlich in den Verkehr kommt; 
als Trägermaterial gelten unbespielte Bild- oder Schallträger, die für solche Vervielfältigungen geeignet 
sind, oder andere Bild- oder Schallträger, die hiefür bestimmt sind. 
 
[2]  Ist von einem Werk seiner Art nach zu erwarten, dass es mit Hilfe reprographischer oder ähnlicher Ver-
fahren zum eigenen Gebrauch vervielfältigt wird, so hat der Urheber Anspruch auf eine angemessene Ver-
gütung (Reprographievergütung), wenn ein Gerät, das seiner Art nach zur Vornahme solcher Vervielfälti-
gungen bestimmt ist (Vervielfältigungsgerät), im Inland gewerbsmäßig entgeltlich in den Verkehr kommt 
(Gerätevergütung) und wenn ein Vervielfältigungsgerät in Schulen, Hochschulen, Einrichtungen der Be-
rufsbildung oder der sonstigen Aus- und Weiterbildung, Forschungseinrichtungen, öffentliche Bibliotheken 
oder in Einrichtungen betrieben wird, die Vervielfältigungsgeräte entgeltlich bereithalten (Betreibervergü-
tung). 
 
[3]  Folgende Personen haben die Vergütung zu leisten: 
 

1. Die Leerkassetten- beziehungsweise Gerätevergütung derjenige, der das Trägermaterial bezie-
hungsweise das Vervielfältigungsgerät von einer im In- oder im Ausland gelegenen Stelle aus als 
erster gewerbsmäßig entgeltlich in den Verkehr bringt; wer das Trägermaterial beziehungsweise 
das Vervielfältigungsgerät im Inland gewerbsmäßig entgeltlich, jedoch nicht als erster in den Ver-
kehr bringt oder feil hält, haftet wie ein Bürge und Zahler; von der Haftung für die Leerkassetten-
vergütung ist jedoch ausgenommen, wer im Halbjahr Schallträger mit nicht mehr als 5.000 Stunden 
Spieldauer und Bildträger mit nicht mehr als 10.000 Stunden Spieldauer bezieht; hat der Beklagte 
im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so sind die Gerichte, in deren Sprengel der erste 
Wiener Gemeindebezirk liegt, zuständig; 

 
2. Die Betreibervergütung der Betreiber des Vervielfältigungsgerätes. 

 
[4]  Bei der Bemessung der Vergütung ist insbesondere auf die folgenden Umstände Bedacht  
zu nehmen: 
 

1. Bei der Leerkassettenvergütung auf die Spieldauer. 
 
2. Bei der Gerätevergütung auf die Leistungsfähigkeit des Geräts. 

 
3. Bei der Betreibervergütung auf die Art und den Umfang der Nutzung des Vervielfältigungsgeräts, 

die nach den Umständen, insbesondere nach der Art des Betriebs, dem Standort des Geräts und 
der üblichen Verwendung wahrscheinlich ist. 

 
[5]  Vergütungsansprüche nach den Abs. 1 und 2 können nur von Verwertungsgesellschaften geltend ge-
macht werden. 
 
[6]  Die Verwertungsgesellschaft hat die angemessene Vergütung zurückzuzahlen an:  
 

1. Denjenigen, der Trägermaterial oder ein Vervielfältigungsgerät vor der Veräußerung an den Letzt-
verbraucher in das Ausland ausführt. 

 
2. Denjenigen, der Trägermaterial für eine Vervielfältigung auf Grund der Einwilligung des Berechtig-

ten benutzt; Glaubhaftmachung genügt. 
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Anspruch auf Rechnungslegung  
 
§87a.  
 
[1]  Wer nach diesem Gesetz zur Leistung eines angemessenen Entgelts oder einer angemessenen Vergü-
tung, eines angemessenen Anteils an einer solchen Vergütung, zum Schadenersatz, zur Herausgabe des 
Gewinnes oder zur Beseitigung verpflichtet ist, hat dem Anspruchsberechtigten Rechnung zu legen und 
deren Richtigkeit durch einen Sachverständigen prüfen zu lassen. Wenn sich dabei ein höherer Betrag als 
aus der Rechnungslegung ergibt, sind die Kosten der Prüfung vom Zahlungspflichtigen zu tragen. Wer zur 
Rechnungslegung verpflichtet ist, hat dem Anspruchsberechtigten darüber hinaus über alle weiteren zur 
Rechtsverfolgung erforderlichen Umstände Auskunft zu erteilen.  
 
[2]  Wer nach §42b Abs. 3 Z 1 als Bürge und Zahler haftet, hat dem Anspruchsberechtigten auch an-
zugeben, von wem er das Trägermaterial oder das Vervielfältigungsgerät bezogen hat, sofern er nicht die 
Vergütung leistet. 
 
[3]  Die Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß auch für denjenigen, der nach §42b Abs. 3 Z. 1 von der Haftung 
ausgenommen ist. 
  
Mitwirkung der Zollbehörden §90a 
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